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Gesetzliche Vorgaben

• Produkte im Markt müssen den gesetzlichen 
Anforderungen entsprechen

• Wird überprüft durch Amtliche 
Überwachungsbehörden (Berichte werden 
veröffentlicht)

aber:

• Kosmetik-Industrie trifft weitergehende 
Maßnahmen, um den bestehenden, hohen 
Sicherheitsstand weiterhin zu gewährleisten 



1. Fortbildungen/Schulungen



Fortbildungen/Schulungen (1)

1. Beispiel: Kosmetik-GMP

• Die Hersteller müssen ihre Produkte gemäß
Kosmetik-GMP herstellen

• Hoher Stellenwert, da Produkte 
gesundheitlich unbedenklich sein müssen

• in internen Schulungen des IKW informieren 
Experten über die Anforderungen



Fortbildungen/Schulungen (2)

• 2. Beispiel: Sicherheitsbewerter

• Für jedes Produkt muss eine Sicherheitsbewertung 
durch einen qualifizierten Sicherheitsbewerter
durchgeführt werden

• Anforderungen an Sicherheitsbewerter: 
Hochschulstudium z.B. in Dermatologie, 
Toxikologie, Medizin, Pharmazie, Chemie

• Weiterbildung des Sicherheitsbewerters ist 
unverzichtbar 

• Information über neueste Entwicklungen wichtig



Fortbildungen/Schulungen (3)

• IKW und DGK bieten Weiterbildungskurse 
an zusammen mit Experten aus der 
Wissenschaft (www.dgk-ev.de) 

• In einem Chatroom haben 
Sicherheitsbewerter die Möglichkeit sich 
auszutauschen

• 1 Mal jährlich eintätiges Seminar mit 
Informationen über neue Erkenntnisse



2. Erarbeitung von 
Leitlinien/Empfehlungen



Erarbeitung von 
Leitlinien/Empfehlungen 

• Gesetzliche Bestimmungen sind teilweise 
unpräzise bzw. bedürfen der Interpretation  

• Es bedarf weitergehender Leitlinien, die 
die Anforderungen für die Praxis noch 
konkretisieren

• 2 Beispiele

• Anforderungen an die Produktangaben

• Handhabung von Unverträglichkeiten



Produktangaben

• Für jedes kosmetische Mittel muss eine 
Produktdokumentation erstellt werden
– Information über Zusammensetzung des Produktes 

mit Angaben zu den Rohstoffen

– Sicherheitsbewertung unter Berücksichtigung der 
Exposition 

– Information zum Nachweis der ausgelobten 
Wirkung



Produktangaben

• Zugänglich für die staatliche Überwachung 
zur Kontrolle

• Leitlinien stellen dar, wie die 
Produktangaben aufgebaut sein sollen, z.B. 
– welche Informationen zu den Rohstoffen wichtig 

sind
– Wie soll die Dokumentation von 

Unverträglichkeitsmeldungen erfolgen
– Wie die Herstellung nach Kosmetik-GMP

dokumentiert wird



Handhabung von 
Unverträglichkeiten (1)

• Firmen erreichen Verbraucheranfragen/-
beschwerden

• Erfassung und Dokumentation der Anfragen ist 
wichtig für Hersteller zur Bearbeitung und 
Produktweiterentwicklung

• Möglichst umfangreiche Information erfragen 
vom Verbraucher

• Identifikation des Produktes ist wichtig



• Im Falle von Unverträglichkeit:
– Zusammenarbeit mit Dermatologen
– Kausalität klären 

• Leitlinien zeigen den Firmen auf, wie ein 
geeignetes Vorgehen aussehen sollte

Handhabung von 
Unverträglichkeiten (2)



Statistik über Unverträglichkeiten

• Der IKW erfasst seit 1985 jährlich die Zahl 
der bei den Firmen gemeldeten 
Unverträglichkeiten

• 1,2 Unverträglichkeiten pro Million 
verkaufter Packungen

• Bestätigt die hohe Sicherheit an 
kosmetische Mittel



3. Verbraucherinformation



Verbraucherinformation (1)

• Erläuterung gesetzlicher 
Anforderungen

• Beispiel: INCI-Kennzeichnung

• Broschüre des IKW zur 
Erläuterung der Funktion der 
Stoffe im Produkt

• Datenbank im Internet verfügbar

• http://inci.haut.de/

! Hilfestellung für Allergiker



Verbraucherinformation (2)

• Freiwillige Maßnahmen 

• Über gesetzliche Anforderungen 
hinausgehend

• Beispiel: Sonnenschutz

• Umfangreiche Kennzeichnung der 
Produkte hinsichtlich Lichtschutzfaktor, 
Umgang mit der Sonne etc. seit vielen 
Jahren



Verbraucherinformation (3)
• Kampagne der EU-Kommission im 

vergangenen Jahr

• Bereits seit längerem in D umgesetzt

• Erläuterung in  Broschüre 
Herausgegeben von 
Arbeitsgemeinsch. ästhetische Dermatologie u. Kosmetologie, 
Brigitte, 
Bundesamt für Verbraucherschutz u. Lebensmittelsicherheit,
Bundesverband Parfümerien, 
Deutscher Allergie- und Asthmabund, 
Deutsches Grünes Kreuz, 
Deutscher Hausfrauenbund, 
Die Verbraucherinitiative Bundesverband, 
Informationsportal haut.de, 
Verband Deutscher Drogisten, 
Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel



• Sonnenschutz

• Weitere Hilfestellung für Verbraucher
– www.haut.de

– Bestimmung des Hauttypes

– Tagesaktuelle 
Lichtschutzfaktorbestimmung

Verbraucherinformation (4)



Verbraucherinformation (5)

• Tag des Sonnenschutzes 

• 21. Juni 2008 

• Viele lokale Aktionen zur Information des 
Verbrauchers 

• Derzeit Beteiligte
Deutsches Grünes Kreuz, 
Arbeitsgemeinschaft ästhetische Dermatologie u. Kosmetologie, 
Brigitte
Deutscher Allergie- und Asthmabund, 
Deutscher Hausfrauenbund, 
Die Verbraucherinitiative Bundesverband, 
Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel



Zusammenfassung

• Hohe gesetzliche Anforderung für 
Kosmetik

• Bedarf für weitergehende Aktivitäten 
besteht im Bedarf von Leitlinien und 
einheitlicher Umsetzung 

• Fortbildungen/Schulungen 
• Erarbeitung von Leitlinien
• Verbraucherinformationen
• Offen für Dialog



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit


